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Erwägungen

E. 1
Mit Entscheid vom 27. September 2024 eröffnete das Bezirksgericht Frauenfeld in der
Betreibung Nr. xxx des Betreibungsamtes Bezirk Frauenfeld den Konkurs über die
Beschwerdeführerin.

Mit Schreiben vom 30. September 2024 gelangte die Beschwerdeführerin an das
Obergericht des Kantons Thurgau und beantragte die ratenweise Bezahlung der
Konkursforderung. Mit Schreiben vom 8. Oktober 2024 informierte das Obergericht die
Beschwerdeführerin über die Voraussetzungen der Aufhebung der Konkurseröffnung. Mit
Eingabe vom 10. Oktober 2024 wandte sich die Beschwerdeführerin nochmals an das
Obergericht. Mit Entscheid vom 19. November 2024 wies das Obergericht die Beschwerde
ab.

Dagegen hat die Beschwerdeführerin am 14. Dezember 2024 Beschwerde in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht erhoben.

E. 2
Gegen den angefochtenen Entscheid ist nicht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten ( Art. 82 ff. BGG ), sondern die Beschwerde in Zivilsachen gegeben ( Art.
72 Abs. 2 lit. a, Art. 74 Abs. 2 lit. d BGG ).

Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen,
inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die beschwerdeführende Partei hat in
gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides
massgeblichen Erwägungen aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die
Vorinstanz verletzt haben soll ( BGE 140 III 86 E. 2; 140 III 115 E. 2).

E. 3
Das Obergericht hat erwogen, die Beschwerdeführerin habe die Konkursforderung
zuzüglich Zinsen und Kosten nicht bezahlt. Die erste Voraussetzung zur Aufhebung des
Konkurses gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG (Tilgung, Hinterlegung oder Verzicht der
Gläubigerin) sei unbelegt. Zudem sei auch die Zahlungsfähigkeit der Beschwerdeführerin
und damit die zweite Voraussetzung gemäss Art. 174 Abs. 2 SchKG nicht glaubhaft
dargetan.

E. 4
Die Beschwerdeführerin macht geltend, sie habe während mehrerer Jahren keinerlei
Kenntnis davon gehabt, dass ihr Buchhalter, der für die Begleichung der BVG-Prämien
verantwortlich gewesen sei, seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei. Das
Obergericht habe ihren Fall nicht hinreichend berücksichtigt und dadurch ihr Recht auf ein



faires Verfahren verletzt. Sie legt jedoch nicht dar, inwiefern das Obergericht Recht verletzt
haben soll, indem es die am 10. Oktober 2024 vorgetragenen Ausführungen zum Buchhalter
nicht berücksichtigt hat. Zu den vom Obergericht erläuterten Voraussetzungen für die
Aufhebung einer Konkurseröffnung ( Art. 174 Abs. 2 SchKG ) äussert sie sich nicht. Die
Berufung auf das Recht auf ein faires Verfahren genügt den Begründungsanforderungen
nicht.

Die Beschwerde enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung. Der
Abteilungspräsident tritt auf sie im vereinfachten Verfahren nicht ein ( Art. 108 Abs. 1 lit. b
BGG ).

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten ( Art.
66 Abs. 1 BGG ).
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